
 

Mitgliedsantrag 
 
Schützenverein Plüderhausen e. V.  
Mitglied des Württembergischen Schützenverbandes und des 
Württembergischen Landessportbundes 

 

1. Persönliche Daten 

Name, Vorname: __________________________________________ 

Straße, Hausnummer: _____________________________________ 

PLZ, Ort: ________________________________________________ 

Geburtsdatum: ___________________________________________ 

Telefon / Mobil: ___________________________________________ 

E-Mail: __________________________________________________ 

 

2. Mitgliedschaft 

Ich beantrage die Aufnahme als: 

☐ Erwachsenes Mitglied 

☐ Jugendmitglied 

☐ Familienmitglied 

☐ Fördermitglied 

☐ Zweitmitgliedschaft (Stammverein: _____________________________) 

Eintrittsdatum: __________________ 

 

3. Beitragssätze (siehe Punkt 11. unten) 

Jahresbeitrag: _____________________ 

Aufnahmegebühr: __________________ 

Standgebühr (optional): _____________ 

Der Jahresbeitrag ist jeweils am 01.01. des Jahres fällig 
Der Beitragseinzug erfolgt durch Abbuchung. 

 

4. Beitragseinzug (SEPA-Lastschriftmandat) 

Kontoinhaber: ___________________________________________ 

IBAN: ___________________________________________________ 

BIC: ____________________________________________________ 

Kreditinstitut: ____________________________________________ 

Ich ermächtige den Schützenverein Plüderhausen e. V., die fälligen Mitgliedsbeiträge 
mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Verein gezogenen Lastschriften einzulösen. 

 
 
 



 
 
5. Anerkennung der Satzung 

Ich erkenne die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse des Schützenverein 
Plüderhausen e. V. in der jeweils gültigen Fassung an. 

 

6. Datenschutz (siehe DSGVO-Hinweis im Anhang) 

Ich habe die Datenschutz-Information des Schützenverein Plüderhausen e. V. 
erhalten und zur Kenntnis genommen. Die Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten erfolgt gemäß DSGVO und den vereinsinternen Datenschutzregelungen. 

 

7. Fotos & Öffentlichkeitsarbeit 

☐ Ich stimme zu, dass Fotos von mir im Rahmen von Vereinsveranstaltungen  

veröffentlicht werden dürfen (Homepage, Presse, Social Media). 
 

☐ Ich stimme nicht zu. 

 

8. Waffenrechtliche Angaben (falls zutreffend) 

Nur erforderlich für aktive Schützen mit Bedürfnisnachweis: 

☐ WBK vorhanden 

Nummer: __________________________ 

☐ Erstbeantragung geplant 

 

9. Unterschriften 

Ort, Datum: _____________________________________________ 

Unterschrift Antragsteller: _________________________________ 

Bei Minderjährigen zusätzlich: 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r): ______________________ 
 

Name(n) Erziehungsberechtigte(r): _________________________ 

 

10. Vereinsinterne Verwendung (wird vom Verein ausgefüllt) 

Aufnahme beschlossen am: _________________________________ 

Mitgliedsnummer: _________________________________________ 

Unterschrift Vorstand: _____________________________________ 

 
 



 
 
11. MITGLIEDSBEITRÄGE 
(Auszug aus gültiger Beitragsordnung – Stand 14.02.2017) 
 
 

Jahresbeitrag 

a) Einzelmitglieder über 18 Jahre  60 Euro 

b) Familienbeitrag    90 Euro 

Ehepaare mit Kindern bis 18 Jahre 

c) Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre 25 Euro  

d) Für Schüler, Studenten und Auszubildenden gilt der 

ermäßigte Beitragssatz für Kinder und Jugendliche.*) 

e) Wehr- und Zivildienstleistende sind für ein Jahr beitragsfrei.*) 

f) Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei. 

 
*) Einschränkungen siehe Beitragsordnung als Teil der Vereinssatzung 

 
 

Aufnahmegebühr 
Bei Eintritt in den Schützenverein Plüderhausen e. V. wird für Personen über 18 

Jahren eine Aufnahmegebühr in Höhe des doppelten Beitragssatzes für 

Einzelmitglieder über 18 Jahre erhoben (einmalig 120 Euro). 

Gegen Nachweis sind Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und 

Zivildienstleistende von der Aufnahmegebühr befreit. 

 

 
Standgeld 

a) Die Höhe des Standgeldes beträgt 50 Euro. 

Das Standgeld wird für die Benützung der Schießanlage sowie für die vom 

Verein bereitgestellten Scheiben erhoben. 

b) Es fällt nur für die aktiven Schützen an. 

 


